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Unterhaltsrechtliche Leitlinien der Familiensenate
des Oberlandesgerichts Braunschweig

(Stand: 01. Januar 2008)

Die Familiensenate des Oberlandesgerichts Braunschweig verwenden die unterhalts-
rechtlichen Leitlinien als Orientierungshilfe für den Regelfall. Die Leitlinien dienen dem
Zweck, die Rechtsprechung der Senate zu vereinheitlichen. Sie haben jedoch keine bin-
dende Wirkung und können insbesondere die Prüfung des Einzelfalles nicht ersetzen.
Das Tabellenwerk der Düsseldorfer Tabelle ist angefügt. Die Erläuterungen werden durch
nachfolgende Leitlinien ersetzt.

Unterhaltsrechtliches Einkommen:

Bei der Ermittlung und Zurechnung von Einkommen ist stets zu unterscheiden, ob es um
Verwandten- oder Ehegattenunterhalt und ob es um die Bemessung des Bedarfs oder die
Feststellung der Bedürftigkeit bzw. Leistungsfähigkeit geht. Das unterhaltsrechtliche Ein-
kommen ist nicht immer identisch mit den steuerrechtlichen Einkünften.

1. Geldeinnahmen:

1.1 Auszugehen ist vom Bruttoeinkommen als Summe aller Einkünfte.

1.2 Soweit Leistungen nicht monatlich anfallen (z. B. Weihnachtsgratifikation
und Urlaubsgeld), werden sie auf ein Jahr umgelegt. Einmalige Zahlungen
(z. B. Abfindungen) sind auf einen angemessenen Zeitraum zu verteilen.

1.3 Überstundenvergütungen werden dem Einkommen zugerechnet, soweit sie
berufstypisch sind und das im jeweiligen Beruf übliche Maß nicht über-
schreiten.

Darüber hinausgehende Einnahmen aus Überstunden oder Zusatzarbeit
sind auf Grund der Umstände des Einzelfalls (z. B. hohe Schuldenbelas-
tung, Sicherung des Mindestbedarfs) nach Billigkeit zuzurechnen.

1.4 Auslösungen und Spesen werden pauschal zu 1/3-Anteil als Einkommen
behandelt, soweit nicht der Nachweis geführt wird, dass derartige Leistun-
gen notwendigerweise im weitergehenden Umfang verbraucht werden und
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deshalb keine entsprechende häusliche Ersparnis eintritt. Bei steuerfrei ge-
währten Auslösungen pp. wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass sie
als Aufwandsentschädigung auf Nachweis gezahlt worden sind.

1.5 Bei der Ermittlung des Einkommens aus selbstständiger Tätigkeit wird in der
Regel an den Gewinn aus einem zeitnahen 3-Jahres-Zeitraum angeknüpft.

Privatentnahmen können im Ausnahemefall Indizcharakter für die Feststel-
lung der für den Lebensunterhalt tatsächlich verfügbaren Mittel haben, wenn
keine oder keine ordnungsgemäße Gewinnermittlung vorhanden ist oder
diese offensichtlich kein zutreffendes Bild ergibt.

1.6 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Kapitalvermögen er-
geben sich aus der Differenz zwischen Einnahmen und anerkennenswürdi-
gen Werbungskosten. Für Gebäude ist in der Regel keine Abschreibung für
Abnutzung (AfA) anzusetzen.

1.7 Steuererstattungen und Steuernachzahlungen sind in der Regel in dem Ka-
lenderjahr, in dem sie anfallen, zu berücksichtigen („In-Prinzip) und auf die
Monate dieses Kalenderjahres umzulegen. Eine Fortschreibung für Folge-
jahre setzt voraus, dass die Bemessungsgrundlagen im Wesentlichen un-
verändert bleiben. Soweit Erstattungen auf Aufwendungen beruhen, die
unterhaltsrechtlich nicht zu berücksichtigen sind, bleiben auch die Steuerer-
stattungen außer Betracht.

1.8 Sonstige Einnahmen sind z. B. Sachbezüge oder Trinkgelder.

2. Sozialleistungen

2.1 Einkommen sind Arbeitslosengeld (§ 117 SGB III) und Krankengeld.

2.2 Arbeitslosengeld II (nach §§ 19-32 SGB II) ist Einkommen beim Unterhalts-
verpflichteten; beim Unterhaltsberechtigten sind Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts kein Einkommen, es sei denn, die Nichtberücksichti-
gung der Leistungen ist in Ausnahmefällen treuwidrig; nicht subsidiäre
Leistungen nach dem SGB II sind in jedem Fall Einkommen.

2.3 Wohngeld ist Einkommen, soweit es nicht erhöhte Wohnkosten deckt.
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2.4 BAföG-Leistungen sind, auch soweit sie als Darlehen gewährt werden, Ein-
kommen mit Ausnahme von Vorausleistungen nach §§ 36, 37 BAföG.

2.5 Elterngeld (für Geburten ab 01. Januar 2007) ist Einkommen nach Maßgabe
der §§ 11, 6 ElterngeldG (BEEG).
Erziehungsgeld (für Geburten bis 31. Dezember 2006) ist allein in den Aus-
nahmefällen des § 9 Satz 2 BErzGG Einkommen und nur insoweit, als der
notwendige Selbstbehalt des Leistungsempfängers überschritten wird.

2.6 Renten wegen Minderung oder Verlust der Erwerbsfähigkeit (§§ 43 SGB VI,
56 SGB VII) sind Einkommen.

2.7 Leistungen aus der Pflegeversicherung, Blindengeld, Versorgungsrenten,
Schwerbeschädigten- und Pflegezulagen sind Einkommen nach Abzug ei-
nes Betrages für tatsächliche Mehraufwendungen; § 1610 a BGB ist zu be-
achten.

2.8 Bei der Pflegeperson ist der Anteil des Pflegegeldes Einkommen, durch den
ihre Bemühungen abgegolten werden; bei Pflegegeld aus der Pflegeversi-
cherung gilt dies nur in den Ausnahmefällen des § 13 Abs. 6 SGB XI.

2.9 In der Regel sind Bezüge nach §§ 41-43 SGB XII (Grundsicherung) beim
Verwandtenunterhalt Einkommen (anders beim Ehegattenunterhalt).

2.10 Kein Einkommen ist die sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII; die Unter-
haltsforderung eines Empfängers dieser Leistungen kann in Ausnahmefällen
treuwidrig sein.

2.11 Kein Einkommen sind Leistungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz.

3. Kindergeld

Kindergeld wird nicht zum Einkommen gerechnet (vgl. Nr. 14).

4. Geldwerte Zuwendungen

Geldwerte Zuwendungen aller Art des Arbeitgebers (z. B. Firmenwagen, kostenlose
oder verbilligte Wohnung, unentgeltliche Verpflegung) sind Einkommen, soweit sie –
 ggf. nach § 287 ZPO zu schätzende – entsprechende Eigenaufwendungen erspa-
ren.
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5. Wohnwert

Der Wohnvorteil durch mietfreies Wohnen im eigenen Heim ist als wirtschaftliche
Nutzung des Vermögens unterhaltsrechtlich wie Einkommen zu behandeln. Neben
dem Wohnwert sind auch Zahlungen nach dem Eigenheimzulagengesetz anzuset-
zen.

Ein Wohnvorteil liegt nur vor, soweit der Wohnwert den berücksichtigungsfähigen
Schuldendienst (bei der Bedarfsbemessung einschließlich Tilgungsleistungen), not-
wendige Instandhaltungskosten und die verbrauchsunabhängigen Kosten, mit de-
nen ein Mieter üblicherweise nicht belastet wird, übersteigt.

Auszugehen ist vom vollen Mietwert. Wenn es nicht möglich oder nicht zumutbar ist,
die Wohnung aufzugeben und das Objekt zu vermieten oder zu veräußern, kann
statt dessen die ersparte Miete angesetzt werden, die angesichts der wirtschaftli-
chen Verhältnisse angemessen wäre. Dies kommt insbesondere für die Zeit bis zur
Scheidung in Betracht, wenn ein Ehegatte das Familienheim allein bewohnt.

6. Haushaltsführung

Führt ein nicht voll Erwerbstätiger einem unterhaltsrechtlich leistungsfähigen Dritten
den Haushalt, so kann hierfür ein Einkommen anzusetzen sein.

7. Einkommen aus unzumutbarer Erwerbstätigkeit

Einkommen aus unzumutbarer Erwerbstätigkeit kann nach Billigkeit ganz oder teil-
weise unberücksichtigt bleiben.

8. Freiwillige Zuwendungen Dritter

Freiwillige Zuwendungen Dritter (z. B. Geldleistungen, kostenloses Wohnen) sind in
der Regel nur dann als Einkommen zu berücksichtigen, wenn dies dem Willen des
Dritten entspricht.

9. Erwerbsobliegenheit und fiktives Einkommen

9.1 Einkommen sind auch auf Grund einer unterhaltsrechtlichen Obliegenheit
erzielbare Einkünfte. Gegenüber minderjährigen und diesen gleich gestellten
volljährigen (privilegierten) Kindern ist die Obliegenheit nach Maßgabe des
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§ 1603 Abs. 2 BGB gesteigert, wenn kein anderer unterhaltspflichtiger Ver-
wandter vorhanden ist.

9.2 Bei Arbeitslosigkeit sind über eine Meldung bei der Agentur für Arbeit hi-
nausgehende Erwerbsbemühungen im Einzelnen darzulegen und zu bele-
gen. Der Hinweis auf die Arbeitsmarktlage macht den Nachweis von Bemü-
hungen nur im Ausnahmefall entbehrlich. Bei unzureichenden Bemühungen
können fiktive Einkünfte nach den Umständen des Einzelfalles unter Be-
rücksichtigung von Beruf, Alter, Gesundheitszustand, Fähigkeiten und dem
zuletzt erzielten Verdienst zu Grunde gelegt werden.

10. Bereinigung des Einkommens

10.1 Vom Bruttoeinkommen sind Steuern, Sozialabgaben und/oder angemessene
Vorsorgeaufwendungen abzusetzen (Nettoeinkommen).

Es besteht die Obliegenheit, Steuervorteile in Anspruch zu nehmen (z. B. Ein-
tragung eines Freibetrages bei erheblichen Werbungskosten; für titulierten
oder unstreitig gezahlten Ehegattenunterhalt). Bei der Ermittlung der Steuer-
vorteile sind damit verbundene Nachteile sowie Pauschbeträge gegenzurech-
nen.

10.2 Berufsbedingte Aufwendungen, die sich von den privaten Lebenshaltungs-
kosten nach objektiven Merkmalen eindeutig abgrenzen lassen, sind im Rah-
men des Angemessenen vom Nettoeinkommen aus unselbständiger Arbeit
abzuziehen.

10.2.1 Bei Vorliegen entsprechender Anhaltspunkte kann von Einkünften aus
nicht selbständiger Erwerbstätigkeit eine Pauschale von 5 % des Netto-
einkommens (Ziffer 10.1) angesetzt werden, höchstens jedoch monatlich
150,00 € und mindestens monatlich 50,00 € (25,00 € bei geringerem Mo-
natseinkommen als 500,00 €); übersteigen die berufsbedingten Aufwen-
dungen diese Pauschale oder werden sie substantiiert bestritten, so sind
die Aufwendungen im Einzelnen darzulegen.

10.2.2 Für die notwendigen Kosten der berufsbedingten Nutzung eines Kraft-
fahrzeugs kann der nach den Sätzen des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 JVEG
anzuwendende Betrag (seit 1.01.2007: 0,30 € / für die Zeit davor: 0,26 €
pro gefahrenen Kilometer) angesetzt werden; damit sind in der Regel die
Anschaffungskosten für das Kraftfahrzeug erfasst. Werden die Raten für
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einen zur Anschaffung aufgenommenen Kredit berücksichtigt, so verrin-
gern sich die anrechnungsfähigen Fahrtkosten; bei langen Fahrstrecken
(ab ca. 30 km einfach) kann der Kilometersatz im angemessenen Rah-
men nach unten korrigiert werden.

10.2.3 Bei einem Auszubildenden sind in der Regel 90,00 € als pauschaler aus-
bildungsbedingter Aufwand abzuziehen.

10.3 Kinderbetreuungskosten sind abzugsfähig, soweit die Betreuung durch Dritte in
Folge der Berufstätigkeit erforderlich ist. Außerdem kann im Einzelfall ein Kin-
derbetreuungsbonus zu berücksichtigen sein.

10.4 Schulden können je nach den Umständen des Einzelfalles (Art, Grund und
Zeitpunkt des Entstehens) das anrechenbare Einkommen vermindern (auch
beim Kindesunterhalt).
Sie sind im Rahmen eines angemessenen Tilgungsplanes absetzbar, wenn
nach einer umfassenden Gesamtabwägung ihre Berücksichtigung der Billigkeit
entspricht. Dabei sind die Belange von Unterhaltsberechtigten – insbesondere
von minderjährigen Kindern –, Unterhaltsschuldnern und Drittgläubigern zu
würdigen. Regelmäßig abgezogen werden voreheliche und eheliche Schulden,
die die ehelichen Lebensverhältnisse geprägt haben, ihr Verwendungszweck
ist in der Regel ohne Bedeutung.

Den Unterhaltsschuldner kann eine Obliegenheit zur Einleitung der Verbrau-
cherinsolvenz treffen, wenn dieses Verfahren zulässig und geeignet ist, den
laufenden Unterhalt seiner minderjährigen Kinder dadurch sicherzustellen,
dass ihm Vorrang vor sonstigen Verbindlichkeiten eingeräumt wird. Das gilt nur
dann nicht, wenn der Unterhaltsverpflichtete Umstände vorträgt und ggf. nach-
weist, die eine solche Obliegenheit im Einzelfall als unzumutbar erscheinen
lassen.

10.5 Bei der Prüfung, ob Unterhaltsleistungen vorweg abzuziehen sind (vgl. Ziffer
15.2), ist zwischen Bedarfsermittlung und Leistungsfähigkeit zu unterscheiden;

10.6 Bei vermögenswirksamen Leistungen ist die Arbeitgeberleistung abzugsfähig,
im Rahmen angemessener Vermögensbildung ist auch die Arbeitnehmerleis-
tung abzugsfähig.
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Kindesunterhalt

11. Bemessungsgrundlage (Tabellenunterhalt)

Der Barunterhaltsbedarf minderjähriger und noch im elterlichen Haushalt lebender
volljähriger unverheirateter Kinder bestimmt sich nach den Sätzen der Düsseldorfer
Tabelle (vgl. Anhang 1). Bei minderjährigen Kindern kann er als Festbetrag oder als
Prozentsatz des jeweiligen Mindestunterhalts (Einkommensgruppe 1 der Düssel-
dorfer Tabelle) geltend gemacht werden.

11.1 Die Tabellensätze enthalten keine Beiträge zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung des Kindes. Solche zusätzlich aufzubringenden Beiträge sind vorweg vom
Einkommen des Unterhaltspflichtigen abzuziehen,

11.2 Die Tabellensätze erfassen den Fall, dass der Unterhaltspflichtige drei Berech-
tigten ohne Rücksicht auf deren Rang Unterhalt zu gewähren hat; sind mehr
oder weniger Unterhaltsberechtigte vorhanden, kann dies die “Höher-
oder Herabstufung“ der Einkommensgruppe rechtfertigen.

Die Bedarfskontrollbeträge der Düsseldorfer Tabelle werden nicht übernom-
men; das mit Hilfe der Tabelle gewonnene Ergebnis ist aber stets auf seine
Angemessenheit für den zu entscheidenden Einzelfall zu prüfen.

12. Minderjährige Kinder

12.1 Bei minderjährigen Kindern, die bei einem Elternteil leben, richtet sich der Ta-
bellenunterhalt nach dem Einkommen des anderen Elternteils.

Der Elternteil, der ein minderjähriges Kind betreut, leistet regelmäßig hierdurch
seinen Beitrag zum Kindesunterhalt (§ 1606 Abs. 3 Satz 2 BGB) und ist auch
bei eigenem Einkommen grundsätzlich nicht barunterhaltspflichtig (“Gleichwer-
tigkeit von Betreuungs- und Barunterhalt“).

12.2 Eigenes Einkommen des Kindes mindert grundsätzlich seinen Unterhaltsan-
spruch (§ 1602 BGB); es wird nicht nur auf den Barbedarf angerechnet, son-
dern kommt auch dem betreuenden Elternteil zu Gute, so dass es in der Regel
zur Hälfte vom Tabellenunterhalt abzuziehen ist.

12.3 Sind bei einer auswärtigen Unterbringung des Kindes oder bei einem im Ver-
gleich zum Barunterhaltspflichtigen wesentlich höheren Einkommen des
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betreuenden Elternteils ausnahmsweise beide Eltern zum Barunterhalt ver-
pflichtet, haften sie – wie beim Kindesunterhalt Volljähriger, vgl. Ziff. 13.3 –
anteilig für den Gesamtbedarf (§ 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB), und zwar nach
dem Verhältnis ihrer den notwendigen Selbstbehalt übersteigenden Einkom-
men. Der Verteilungsschlüssel kann unter Berücksichtigung einer verbleiben-
den Kinderbetreuung wertend verändert werden.

12.4 Bei Zusatzbedarf (Prozesskostenvorschuss, Mehrbedarf, Sonderbedarf) gilt
ebenfalls § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB (vgl. Ziff. 13.3).

13. Volljährige Kinder

13.1 Beim Bedarf volljähriger Kinder ist zwischen Kindern mit eigenem Haushalt und
im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils lebenden Kindern zu unterschei-
den:

13.1.1 Für im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils wohnende volljährige,
unverheiratete Kinder gilt die Altersstufe 4 der Düsseldorfer Tabelle. Sind
beide Eltern leistungsfähig (vgl. Ziff. 21.3.1), ist der Bedarf des Kindes in
der Regel nach dem zusammengerechneten Einkommen (ohne Zu- und
Abschläge nach Nr. 11.2) zu bemessen, ist aber in der Regel auf 640,00
€ zu begrenzen; für die Haftungsquote gilt Ziff. 13.3. Ein Elternteil hat je-
doch höchstens den Unterhalt zu leisten, der sich aus seinem Einkom-
men nach der Düsseldorfer Tabelle ergibt.

13.1.2 Der angemessene Bedarf eines volljährigen Kindes mit eigenem Haus-
stand beträgt in der Regel monatlich 640,00 € ohne Beiträge zur Kranken-
und Pflegeversicherung sowie Studiengebühren. Von diesem Betrag kann
bei erhöhtem Bedarf oder mit Rücksicht auf die Lebensstellung der Eltern
abgewichen werden.

13.2.Auf den Unterhaltsbedarf werden Einkünfte des Kindes, auch Kindergeld (sie-
he Nr. 14), BAföG-Darlehen und Ausbildungsbeihilfen (letztere gekürzt um
ausbildungsbedingte Aufwendungen, vgl. 10.2.3) angerechnet; Einkünfte aus
unzumutbarer Erwerbstätigkeit können nach Billigkeit ganz oder teilweise un-
berücksichtigt bleiben.

13.3 Mit Eintritt der Volljährigkeit besteht – auch für privilegiert volljährige Kinder -
grundsätzlich eine Barunterhaltspflicht beider Elternteile.
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Zur Ermittlung des Haftungsanteils bei anteiliger Barunterhaltspflicht ist das be-
reinigte Nettoeinkommen jedes leistungsfähigen Elternteils gemäß Ziff. 10 zu
ermitteln und vom unterhaltsrelevanten Resteinkommen ein Sockelbetrag in
Höhe des angemessenen Selbstbehalts von 980,00 € / 1.100,00 € (bei Er-
werbstätigkeit) abzuziehen. Der so ermittelte Haftungsanteil ist auf seine An-
gemessenheit zu überprüfen und kann bei Vorliegen besonderer Umstände
(z. B. behindertes Kind) wertend verändert werden.

Bei volljährigen privilegierten Kindern wird der Sockelbetrag bis zum notwendi-
gen Selbstbehalt (770,00 € / 900,00 € bei Erwerbstätigkeit) herabgesetzt, wenn
der Bedarf des Kindes anderenfalls nicht gedeckt werden kann (§ 1603 Abs. 2
Satz 3 BGB).

14. Verrechnung des Kindergeldes

Das Kindergeld wird nach § 1612 b BGB bedarfsdeckend angerechnet; zur Anrechnung
des Kindergeldes bei minderjährigen Kindern siehe Verrechnungstabelle (Anhang 2).

Ehegattenunterhalt

15. Unterhaltsbedarf

15.1 Der Unterhaltsbedarf des Ehegatten wird durch die Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse im Unterhaltszeitraum bestimmt, soweit diese die ehelichen
Lebensverhältnisse nachhaltig geprägt haben (§§ 1361, 1578 BGB).

Veränderungen des Einkommens sind grundsätzlich zu berücksichtigen. Aus-
nahmen gelten für Einkommenssteigerungen, die auf einer unerwarteten, vom
Normalverlauf erheblich abweichenden Entwicklung beruhen, oder willkürlich
herbeigeführten Verringerungen.

Nach der Scheidung begründete Verbindlichkeiten sind relevant, wenn sie
zwingend erforderlich sind oder der Verpflichtete sich ihnen nicht entziehen
kann. Dazu gehören in der Regel auch später hinzutretende Unterhaltspflich-
ten.

Erwerbseinkommen des Ehegatten, der während der Ehe den Haushalt geführt
oder Kinder betreut hat, ist als eheprägendes Surrogationseinkommen anzu-
sehen.
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Das gilt auch für den Wert von Versorgungsleistungen, die der Ehegatte in der
häuslichen Gemeinschaft mit einem neuen Partner erbringt oder für eine aus
dem Versorgungsausgleich bezogene Rente.

Auch ein fiktiv anzusetzendes Erwerbseinkommen, zu dessen Erzielung der
unterhaltsberechtigte Ehegatte in der Lage ist, ist als Surrogation des wirt-
schaftlichen Wertes seiner bisherigen Leistungen durch Haushaltsführung an-
zusehen.

15.2 Der Bedarf jedes Ehegatten ist grundsätzlich mit der Hälfte sämtlicher eheprä-
genden Einkünfte anzusetzen (Halbteilungsgrundsatz).

Von dem anrechnungspflichtigen Einkommen des zum Kindesunterhalt ver-
pflichteten Ehegatten ist vorweg der Zahlbetrag des Kindesunterhalts (Tabel-
lenbetrag abzüglich – hälftigen – Kindergeldes) abzuziehen, es sei denn, der
Kindesunterhalt ist in anderer Höhe unveränderlich tituliert oder gezahlt; in die-
sen Fällen ist der Titel – bzw. Zahlbetrag abzusetzen.

Außerdem ist ein Erwerbstätigenbonus von 1/7-Anteil als Arbeitsanreiz und
zum Ausgleich derjenigen berufsbedingten Aufwendungen, die sich nicht ein-
deutig von privaten Lebenshaltungskosten abgrenzen lassen, einkommens-
mindernd zu berücksichtigen. Der Bonus ist nach Vorwegabzug berufsbeding-
ter Aufwendungen, des Kindesunterhalts und sonstiger berücksichtigungsfähi-
ger Schulden zu berechnen.

15.3 Bei sehr guten Einkommensverhältnissen des Unterhaltspflichtigen (und des
Berechtigten) kommt eine konkrete Bedarfsberechnung in Betracht.

15.4 Werden Altersvorsorgeunterhalt (zu berechnen nach der “Bremer Tabelle“) und
/ oder Kranken- und Pflegeversicherungskosten vom Berechtigten gesondert
geltend gemacht oder vom Verpflichteten bezahlt, sind diese in der Regel vom
Einkommen des Pflichtigen vorweg abzuziehen;

Vorsorgeunterhalt kann nur beansprucht werden, wenn der Elementarunterhalt
sichergestellt ist;

15.5 nicht belegt

15.6 Trennungsbedingter Mehrbedarf kann in der Regel nicht berücksichtigt werden.
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16. Bedürftigkeit

Eigene Einkünfte des Unterhaltsberechtigten, die er erzielt oder durch zumutbare Er-
werbstätigkeit erzielen könnte, sind grundsätzlich nach der Differenzmethode auf den Be-
darf anzurechnen (§ 1577 Abs. 1 BGB); die unterhaltsrechtlich maßgeblichen Erwerbs-
einkünfte sind um den Erwerbstätigenbonus (1/7-Anteil) zu vermindern.

Soweit der unterhaltsberechtigte Ehegatte Einkünfte bezieht, welche die ehelichen Le-
bensverhältnisse nicht geprägt haben (z.B. aus Erbschaft), sind diese Einkünfte nach der
Anrechnungsmethode auf den Bedarf anzurechnen, Erwerbseinkünfte zu einem 6/7-
Anteil.

17. Erwerbsobliegenheit

Beim nachehelichen Unterhalt besteht nur dann keine Verpflichtung zu einer eigenen Er-
werbstätigkeit, wenn der geschiedene Ehegatte insbesondere durch Kindesbetreuung,
Krankheit oder Alter an der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gehindert ist (§§ 1570 bis
1576 BGB).

17.1 Bei Betreuung eines Kindes kann bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres eine
Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden; in der Zeit danach richtet sich die Er-
werbsobliegenheit des Ehegatten, der minderjährige Kinder betreut, nach den
Umständen des Einzelfalles (Zahl und Alter der Kinder, Betreuungsbedürftig-
keit, zumutbare Betreuungsmöglichkeit, Gestaltung der Ehe).

17.2. Im ersten Jahr nach der Trennung besteht für den Berechtigten in der Regel
keine Obliegenheit zur Aufnahme oder Ausweitung einer Erwerbstätigkeit.

Weitere Unterhaltsansprüche

18. Ansprüche aus § 1615 l BGB

Der Bedarf nach § 1615 l BGB bemisst sich nach der Lebensstellung des betreuenden
Elternteils und beträgt mindestens 770,00 €, bei Erwerbstätigkeit 900,00 €;
er ist jedoch nicht höher als der fiktive Bedarf eines Ehegatten in gleicher Situation.

19. Elternunterhalt



Stand: 14.01.2008

12

Der Unterhaltsbedarf der Eltern ist konkret darzulegen. Leistungen nach §§ 41-43 SGB
XII (Grundsicherung) sind anzurechnen (vgl. Nr. 2.9).

20. Lebenspartnerschaft

Bei Getrenntleben oder Aufhebung der Lebenspartnerschaft gelten §§ 12, 16 LPartG.

Leistungsfähigkeit und Mangelfall

21. Selbstbehalt des Verpflichteten

21.1 Dem Unterhaltspflichtigen muss nach Abzug der Unterhaltsansprüche von sei-
nem Einkommen der Selbstbehalt (Eigenbedarf) verbleiben.

21.2 Notwendiger Selbstbehalt
Für Eltern gilt gegenüber minderjährigen Kindern und privilegiert volljährigen
Kindern (§ 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB) im Allgemeinen der notwendige Selbstbe-
halt als unterste Grenze der Inanspruchnahme.

Er beträgt:
- 900,00 € beim erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen,
- 770,00 € beim nicht erwerbstätigen Pflichtigen.

Hierin sind Kosten des Wohnbedarfs (Warmmiete, d. h. Miete einschließlich
umlagefähiger Nebenkosten und Heizung) in Höhe von 360,00 € enthalten.

21.3 Angemessener Selbstbehalt

21.3.1 Der Selbstbehalt beträgt gegenüber (nicht privilegierten) volljährigen Kin-
dern in derRegel:

- 1.100,00 € beim erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen;
-    980,00 € beim nicht erwerbstätigen Pflichtigen.

Hierin sind Kosten der Unterkunft (Miete einschließlich umlagefähiger
Nebenkosten und Heizung) in Höhe von 450,00 € enthalten.

21.3.2 Bei Ansprüchen aus § 1615 l BGB ist der Selbstbehalt in der Regel mit
einem Betrag zu bemessen, der zwischen dem angemessenen Selbstbe-
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halt nach § 1603 Abs. 1 BGB und dem notwendigen Selbstbehalt nach
§ 1603 Abs. 2 BGB liegt.

Er entspricht damit dem eheangemessenen Selbstbehalt (vgl. Nr. 21.4.)
und beträgt in der Regel 1.000,00 €.

Hierin sind Kosten der Unterkunft (Miete einschließlich umlagefähiger
Nebenkosten und Heizung) in Höhe von 450,00 € enthalten.

21.3.3 Der Selbstbehalt gegenüber Eltern richtet sich nach den Umständen des
Einzelfalles unter Berücksichtigung des angemessenen Unterhalts vor-
rangig Berechtigter; er beträgt mindestens 1.400,00 €, wobei die Hälfte
des diesen Mindestbetrag übersteigenden Einkommens zusätzlich an-
rechnungsfrei bleibt.

Hierin sind Kosten der Unterkunft (Miete einschließlich umlagefähiger
Nebenkosten und Heizung) in Höhe von 450,00 € enthalten.

21.4 Eheangemessener Selbstbehalt
Gegenüber Ehegatten gilt grundsätzlich der eheangemessene Selbstbehalt. Er
ist sowohl beim Trennungsunterhalt als auch beim Scheidungsunterhalt in der
Regel mit einem Betrag zu bemessen, der zwischen dem angemessenen und
notwendigen Selbstbehalt liegt; er beträgt regelmäßig 1.000,00 €.

Hierin sind Kosten der Unterkunft (Miete einschließlich umlagefähiger Neben-
kosten und Heizung) in Höhe von 450,00 € enthalten.

21.5 Der Selbstbehalt kann im Einzelfall angemessen abgesenkt oder erhöht wer-
den.

22. Bedarf des mit dem Unterhaltspflichtigen zusammenlebenden Ehegatten

Ist der Unterhaltspflichtige verheiratet, wird für den mit ihm zusammenlebenden
Ehegatten der (fiktive) eheangemessene Unterhaltsbedarf angesetzt,
allerdings unter Beachtung der folgenden im Regelfall geltenden Mindestsätze:

22.1 bei Unterhaltsansprüchen volljähriger, nicht privilegierter Kinder:
     800,00 €;

22.2 bei Unterhaltsansprüchen von Ehegatten oder Elternteilen nach
§ 1615 l BGB:      800,00 €;
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22.3 bei Unterhaltsansprüchen der Eltern: mindestens 1.100,00 €.

23. Mangelfall

23.1 Reicht das Einkommen des Unterhaltspflichtigen zur Deckung seines eigenen
notwendigen/angemessenen Eigenbedarfs und zur Erfüllung der Unterhaltsan-
sprüche mehrerer gleichrangiger Unterhaltsberechtigter nicht aus, ist die nach
Abzug des Eigenbedarfs des Pflichtigen verbleibende Verteilungsmasse antei-
lig auf alle gleichrangigen Unterhaltsberechtigten im Verhältnis ihrer jeweiligen
Unterhaltsansprüche (Einsatzbeträge) zu verteilen.

23.2.Einsatzbeträge im Mangelfall

23.2.1 Der für minderjährige und privilegiert volljährige Kinder (§ 1603 Abs.2
Satz 2 BGB) einzusetzende Bedarf entspricht dem Zahlbetrag des Min-
destunterhalts.

23.2.2 Für den getrenntlebenden / geschiedenen Ehegatten und für den Berech-
tigten nach § 1615 l BGB sind 1.000,00 € anzusetzen.

23.2.3 Für den mit dem Pflichtigen zusammenlebenden Ehegatten sind 800,00 €
einzustellen.

23.2.4 Anrechenbares Einkommen des Berechtigten ist von seinem Einsatzbe-
trag abzuziehen.

23.3 Die Ansprüche aller gleichrangigen Unterhaltsberechtigten sind im Verhältnis
zur Verteilungsmasse prozentual zu kürzen (Verteilungsmasse : Gesamtbedarf
x 100).

23.4 - nicht belegt –

23.5 Das im Rahmen der Mangelfallberechnung gewonnene Ergebnis ist auf seine
Angemessenheit zu überprüfen.

Sonstiges
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24. Rundung

Der Unterhaltsbetrag ist auf volle Euro aufzurunden.

25. Ost-West-Fälle

Bei sogenannten Ost-West-Fällen richtet sich der Bedarf des Kindes nach der an seinem
Wohnsitz geltenden Unterhaltstabelle, der Selbstbehalt des Pflichtigen nach den an des-
sen Wohnsitz geltenden Selbstbehaltssätzen.

26. Übergangsregelung

Für bis zum 31. Dezember 2007 fällig gewordene Unterhaltsansprüche gilt das bisherige
Recht (§ 36 Abs. 7 EGZPO).
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Anhang:

1. Düsseldorfer Tabelle (Stand: 1.Januar 2008)

D Ü S S E L D O R F E R  T A B E L L E

Nettoeinkommen
des Barunterhalts-
pflichtigen

Altersstufen in Jahren
(§ 1612a Abs. 3 BGB)

0-5                 6-11            12-17           ab 18

Vomhun-
dertsatz

Alle Beträge in Euro

1.        bis 1.500 279 322 365 408 100
2. 1.501 – 1.900 293 339 384 429 105
3. 1.901 – 2.300 307 355 402 449 110
4. 2.301 – 2.700 321 371 420 470 115
5. 2.701 – 3.100 335 387 438 490 120
6. 3.101 – 3.500 358 413 468 523 128
7. 3.501 – 3.900 380 438 497 555 136
8. 3.901 – 4.300 402 464 526 588 144
9. 4.301 – 4.700 425 490 555 621 152

10. 4.701 – 5.100 447 516 584 653 160
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2. Tabelle Zahlbeträge
Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldes (hälf-
tiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahl-
beträge. Für das erste bis dritte Kind beträgt das Kindergeld derzeit 154,00 €, ab dem
vierten Kind 179,00 €.

Erste bis dritte Kind:
Nettoeinkommen
des Barunterhalts-
pflichtigen

Altersstufen in Jahren
(§ 1612a Abs. 3 BGB)

0-5                 6-11            12-17           ab 18

Vomhun-
dertsatz

Alle Beträge in Euro

1.        bis 1.500 202 245 288 254 100
2. 1.501 – 1.900 216 262 307 275 105
3. 1.901 – 2.300 230 278 325 295 110
4. 2.301 – 2.700 244 294 343 316 115
5. 2.701 – 3.100 258 310 361 336 120
6. 3.101 – 3.500 281 336 391 369 128
7. 3.501 – 3.900 303 361 420 401 136
8. 3.901 – 4.300 325 387 449 434 144
9. 4.301 – 4.700 348 413 478 467 152

10. 4.701 – 5.100 370 439 507 499 160

Ab viertem Kind:

Nettoeinkommen
des Barunterhalts-
pflichtigen

Altersstufen in Jahren
(§ 1612a Abs. 3 BGB)

0-5                 6-11            12-17           ab 18

Vomhun-
dertsatz

Alle Beträge in Euro

1.        bis 1.500 189,50 232,50 275,50 229 100
2. 1.501 – 1.900 203,50 249,50 294,50 250 105
3. 1.901 – 2.300 217,50 265,50 312,50 270 110
4. 2.301 – 2.700 231,50 281,50 330,50 291 115
5. 2.701 – 3.100 245,50 297,50 348,50 311 120
6. 3.101 – 3.500 268,50 323,50 378,50 344 128
7. 3.501 – 3.900 290,50 348,50 407,50 376 136
8. 3.901 – 4.300 312,50 374,50 436,50 409 144
9. 4.301 – 4.700 335,50 400,50 465,50 442 152

10. 4.701 – 5.100 357,50 426,50 494,50 474 160


